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Montabaur,  den 8. November 1915.
Sonntag , ven 14. November d. Js ., nach-

gs 4 1/2 Uhr , findet im Vortragssaal des Charitas
1in Montabaur  ein Lichtbildervortrag über die

KriegsbeschWgtenIiiksorge
Redner: Herr Dr . Hans aus Limburg,

einleitenden Aufklärungen über die Organisation
iegsbeschädigtenfürsorgewird der Geschäftsführer des
usschusses in Frankfurt a. M . Herr Balze » geben
Besuch dieser interessanten Veranstaltung kann

mann bestens empfohlen werden,
erwarte, daß die Herren Vertrauensmänner recht
erscheinen. — Eintritt frei.  —

Der Vorsitzende
!Ausschusses für die Kriegsbeschädigtenfürsorge:

* Bertuch,  Landrat.

a,

b-

handelt Montabaur,  den 11. November 1915.
Anwesend:

lKönigliche Landrat Bertuch,  als Vorsitzender,
die Kreistagsabgeordneten und zwar : .

dem Wahlverbande der größeren Grundbesitzer:
die Herren:

Forstmeister Lyncker, Selters,
Direktor Gustav Nimox, Ransbach,
Sektor Walter Liebig, Wirges,

d) aus dem Wahlverbande der Städte:
>err Kaufmann Josef Leuthner, Montabaur,
Iaus dem Wahlverbande der Landgemeinden:
• die Herren:
abrikant Blum , Grenzhausen,
sentnerI . Bendel, Ellenhausen,
rgermeister Gerz, Caan,
fsierer Himmerich, Herschbach,
ufmann F . I . Lehmler, Arzbach,
trgermeister Neuroth, Daubach,
eter Nöller, Horressen,
trgermeister Quirmbach, Dernbach,

mstwirt Otto Sahm , Selters,
Bürgermeister Bohl, Wölferlingen,
Mfmann I . Weiand, Wirges,
Mgermeister Wingender, Hillscheid.
!fehlten die Herren:
ißguft Paulus,
Bürgermeister Sauerborn,
'ndrat a. D . Heydweiller,
tiebsdirektor Knödgen.
der auf heute einberufenen von den vorstehend

^rten Mitgliedern besuchten Versammlung des

räumende menlchen.
Roman von Dora Dunckei

Kreistages, wurde nach Eröffnung desselben durch den
vorstehend genannten Vorsitzenden, zum Protokollführer
Herr Kreisausschuß-Assistent Perl und zu Protokollvoll¬
ziehern die Herren: 1. Bürgermeister Gerz, 2. Peter Nöller,
3. W. Liebig durch Zuruf gewählt.

Zur Prüfung der ordnungsmäßigen Einladung des
Kreistages vom 11. November 1915 wurde eine Kom¬
mission bestehend aus den nachbenannten Abgeordneten,
die Herren: 1. Rentner Bendel, 2. Kaufmann Lehmler,
3. Bürgermeister Wingender durch Zuruf gewählt.

Die Kommission erklärte nach vorgenommenerPrüfung,
daß die Ladung ordnungsmäßig erfolgt und der Kreistac
beschlußfähig sei.

Hierauf wurde in die Tagesordnung eingetreten und
wie folgt verhandelt:

1. Beschaffung eines Dienstlokals für die Kreisspav
kaffe, anstelle des zum 1. April 1917 gekündigten
Mietslokals (siehe Begründung.)

Herr Forstmeister Lyncker stellt einen Antrag auf Ver¬
tagung.

Der Kreistag beschließt mit 12 gegen 3 Stimmen die
Vertagung der Angelegenheit bis zur nächsten Kreistags¬
sitzung.

2. Beitritt des Kreises mit einem Anteil von 500 M.
iu der Gründung eines Erholungsheims G. m. b. H. in
Vielbach(I . C. Junior 'sche Stiftung .)

Der Kreistag genehmigte einstimmig die Beteiligung
des Kreises mit 500 Mk. an der Gründung des Erholungs¬
heims Vielbach G. m. b. H.

3. Prüfung der Kreissparkaffenrechnung für das Jahr
1913 und Entlastung des Rendanten.

Der Umsatz der Kreissparkasse wird wie folgt festgesetzt:
a. Soll . . . . 4404730 88 Mark,
b. Haben . . . 4404 730 80 „

Dem Rechner wird Entlastung erteilt.
4. Aufhebung der Kreisviehversicherung des Unter-

westerwaldkreises(siehe Begründung.)
Der Kreistag beschließt entsprechend dem Vorschläge

des Kreisausschusseseinstimmig die Kreisviehversicherunq
mit dem 31. März 1916 aufzuheben.

5. Bereitstellung von Mitteln zur Gewährung von Zu¬
flüssen zur Kriegsfamilienunterstützung in Fällen beson¬
derer Notlage (siehe Begründung.)

Der Kreistag beschließt einstimmig dem Kreisausschuß
zur Gewährung von Zusatzunterstützungenzu den Fami-
lienunterstützungen 2000 Mark monatlich zur Verfügung
zu stellen. Die Bewilligung der Zuschüsse soll in der
Weise erfolgen, daß den Gemeinden zu dem Teil der Zu-
atzunterstützungen, der ihnen nicht erstattet wird, aus

Kreismitteln ein angemessener Zuschuß, möglichst in Höhe
von 2/3 gewährt wird.

6. Neuwahl von 3 Mitgliedern und 3 Stellver¬
tretern zur Einkommensteuer-Veranlagungs -Kommiffion.

Bisherige Mitglieder:
1. Willy Kalb-Montabaur,

(R*4»nul Mrirtn.)

der Tasche ihres' dunkelblauen Tuchrockes, der
, bis an die Knöchel ihrer zierlichen Füße fiel,

binen Brief, den sie heute morgen aus Potsdam
fll] ,2l" f dem bläulichen, starkgerippten eng-

> Apier mit dem Lerfchschen Wappen standen nur
Men, zwei geheimnisvoll kurze Zeilen, die das
s" mit frohem Sinnen erfüllten:
9 muß Sie sprechen, Cornelie, lieber heute als

Lassen Sie mich nicht warten!öS,

,b.
i)

e
11)0

In tiefster Ergebenheit
Ihr Edgar von Lersch." !

^ konnten diese Zeilen nicht alles bedeuten? War
b "es Wartens und Schweigens müde? Wollte
'2 enbll$ sprechen, ihr einmal nur sagen, daß er
^"ve daß sie zueinander gehörten, was immer
, werden möge! Wollte er sie in seine Arme

Mund und Augen küssen? Einmal, ein ein-
nur anders, als mit stummen Blicken zu ihr

sl- °tlu 6t«» es wäre ein Wahnsinn, ein Unrecht
Zeiten konnten vergehen, ehe sie einander

^gehören durften, und doch, wie wäre es
"ionllf bas nic  f ° lebhaft gefühlt, als an

mgen Morgen, da die ganze Welt vor Glück zu
Men? Weshalb sollte sie nicht auch ihren Teil
*Ä te  „ an  Edgar schreiben, heute, gleich, daß er% kommen solle.
«UrfTVi"' ba&fic  diesen Gedanken gefaßt, verwarfschon wieder.

Wenn er ihr wirtlich das, das Eine, Wunderbare m
sagen hatte so war hier nicht der Platz dafür Jeden
^ugenbuck konnte der Lowenmähnige nach ihr rufen, ein

4 oder die Dietrich sie beanspruchen. Sie war keine
£ro'jl Dame die dekretieren konnte: Wenn Herr von
stAu ^ prLem " ich für niemanden

Plötzlich fiel ihr Klein-Wlossow ein. Sie hatte Helene
s.WN lange ihren Besuch versprochen. Aber was mehr
war, alles in ihr drängte nach Luft, Freiheit, Bewegung!
^ .. ^ liebsten wäre sie irgendwo in den Bergen herum-geklettert, wie damals mit dem Vater in Tirol ’

Wenn Cornelie daran dachte, daß sie einmal so mitv̂ cgcir■— -—i 1
Ihr ward ganz schwindelig vor Glück.

... - sich selbst hart an über all diese vermessenen
törichten Gedanken. Dabei aber leuchteten ihre Augen
^ ©iv nnr 'ü öem etb®n frohen, erwartungsvollen Glanz.

Klein-Wlossow, ja, das würde herrlich sein, wenn der
Tyrann da drüben \a  sagte . In Klein-Wlossow hatte

W e,t' L0mi l l e wollte. In Klein-Wlossow
konnte sie mit Hans durch den verschneiten Park laufen
"? b Montz mit ihm spielen: da konnte sie auf die
^on festgefrorenen Wiesen hinaus und auf den kleinen
Teich, und Schlittschuh laufen lange sonnige Stunden lang
ih? kam^ ° mar fiC  ungestört, wenn Edgar zu

Es mußte, mußte gehen.
Sie wollte sich gerade zum Schreiben an Edgar nieder¬

setzen, als draußen die Flurklingel anschlug 9
t Eeme Störung " dachte Nellie ungeduldig. „Und
hoffentlich Wahl, damit mein alter Herr besserer Laune

Da das Hausmädchen, wie gewöhnlich, „Gänge" hatte
kam die Dietrich mit ihren schlürfenden Schritten und
meldete geräuschvoll, und vor Neugier kaum sich haltend-

„Herr Wahl und eine junge Dame. Sehr groß und
M ^ 'sjU's'.̂ dlckêrote Haare, ganz echt. Und so besonders

Cornelie sprang lachend auf, stieß die Alte beiseite und

2. Adolf Flügel-Montabaur,
3. Erhard Ströder-Mogendorf.

Stellvertreter:
1. Peter Julius Wingender-Höhr,
2. Direktor W. Liebig-Wirges,
3. Bürgermeister Himmerich-Neuhäusel.

Es wurden einstimmig wiedergewählt als Mitglieder:
Willy Kalb, Montabaur , Adolf Flügel , Montabaur .Neu¬
gewählt Direktor W. Liebig, Wirges.

Es wurden wiedergewählt als Stellvertreter : Peter
Paul Wingender. Höhr, Bürgermeister Himmerich, Neu-
hausel; neugewählt Bürgermeister Schneider, Selters.

7. Als nicht auf der Tagesordnung stehend, wird dem
Kreistag die Stellungnahme zu dem Antrag der Kgl. Re¬
gierung anheimgegeben, über die Ilebernahme der Paten¬
schaft zur Wiederherstellung des ländlichen Bezirks des
Kreises Stallupönen in Ostpreußen, nach Vortrag des
Vorsitzenden.

Der Kreistag nimmt von den Ausführungen des Vor¬
sitzenden beiflüchtend Kenntnis.

v. g. u.
Walter Liebig . Gerz,  Bürgermeister . Peter Nöller

g. w. o.
Bertuch.  König !. Landrat . Perl,  Protok ollführer.

Montabaur,  den 10. November 1915.
An die Petroleumstationen

Montabaur , Wirges , Selters , Herschbach,
Ransbach , Höhr und Hillscheid.

Ich nehme Bezug auf die Verfügung vom 8.November
d. I . (Kreisblatt Nr. 178) betr. : Petroleurnverteilung
für Heimarbeiter und landwirtschaftl . Zwecke
und teile mit, daß mir die Rechnung über die zum Ver¬
sand gebrachten 26 Holzfässer nunmehr zugeschickt worden
ist. Sie beläuft sich auf 1402.60 Mk. und enthält fol¬
genden Zusatz: „Bei Zurücksendung der Holzfässer späte¬
stens innerhalb 4 Wochen nehmen wir die Fässer, sofern
sie unbeschädigt sind, für 5,30 Mk. pro Stück franko
Station Mannheim -Jndustriehasen zurück. Auf
richtige Adressierung ist besonders zu achten, weil uns
'onst Ueberfuhrspesen entstehen. Da Holzfässer sehr knapp
ind , so ist es im Interesse einer späteren prompten Be¬
dienung wünschenswert, daß uns die Fässer baldmöglichst
zurückgegeben werden."

Ich ersuche hiernach zu handeln und die Fässer recht¬
zeitig mit richtiger Adresse versehen an die Deutsche
Petroleum-Verkaufs-Gesellschaftm. b. H. Verkaufsabteilung
Mannheim zurückzusenden. Die hierdurch und etwa sonst
noch entstehenden Kosten sind durch entsprechende Regu¬
lierung des Petroleumverkaufspreises zu decken.

lief in das Vorzimmer.
Wahl und Lotte standen Hand in Hand und blickten

ihr erwartungsvoll und verlegen entgegen.
„Darf man gratulieren ?" rief Cornelie stürmisch.
„Ja , ach ja, Fräulein Cornelie," sagte Wahl ganz heiß

vor Glück und Aufregung , und streichelte mit scheuer Zärt-
l'.cheit Lottes Hand.

„Nein, wie mich das freut ! Legen Sie rasch ab und
kommen Sie herein !"

Cornelie half Lotte das lange schwarze, unmoderne
Jackett oblegen.

„Der alte Herr wird Augen machen I Wir stöbern ihn
natürlich aus seiner Höhle auf. Er bringt ja doch nichts
Gescheites mehr fertig ohne Sie , Herr Wahl ."

Lotte sah stolz auf ihren Verlobten . Dann fragte sie
sich ein wenig zaghaft, ob das lebhafte übermütige Fräulein
nicht am Ende nur ihren Scherz mit ihnen triebe.

„Ist das Ihr Ernst, Fräulein Reimann ?"
„Mein allerernsthaftester. Und ich werde es Ihnen gleich

beweisen. Den Kontrakt muß er wieder herausrncken-,
mein Alter, und Zulage hineinschreiben. Eine Familie
braucht mehr, als ein einzelner Mann .-

„'Aber nein, Fräulein Cornelie !"
„Aber ja, Herr Menne Wahl I Seien Sie doch nicht

so fiirchtbar unpraktisch! Er tut 's gern, mein alter Herr.
Ich kenne ihn , wenn er Sie nur behält. Oder wollen
Sie am Ende doch die Expedition mitmachen ?" neckte sie.

Sie lachten alle drei. Lotte sagte:
„Später mal , wenn wir ordentlich was erarbeitet

haben , wenn Menne Doktor und Professor ist, dann
wollen wir eine Weltreise machen, Fräulein Reimann.

Damals im Sommer , als Sie bei uns im Garten
waren und von Ihrer Reise durch Tirol erzählten , da Hab'
ich mir schon gesagt, das wäre auch etwas für dich, ge¬
rade der Muhen und Strapazen wegen, mit denen das
Schone und Große verbunden ist. Uri* „un  j oIj
wirklich mal in Erfüllung gehen I"

Fortsetzung folgt. (49



Abrechnung:
Betrag der Rechnung . . . . 1402 .60 Mk.
abzüglich für zurückzusendende 29  Holzfässer

ü 5.30 . 137.80 „
verbleiben 1264.80 Mk.

Dieser Betrag verteilt sich auf die einzelnen Petroleum-
stationen rvie folgt:
1. Movtcrbaur — erhalten 1216 KZ — . . 389 .20 Mk.

2 . Wirges — .. 756 - 242 . „
3 . Selters — „ 607 „ — . - 194.30 „

4 . Herschbach - „ 303 „ — . - 97 .— „

5 . Ransbach — „ 454 . 14ö.öö 11

6 . Höhr .. 309 „ — . . 98 .95 „

7 . Hillscheid - ., 306 „ — . - y8 .- ir

Sa. 1264 .80 Mk

Die Herren Bürgermeister der Petroleumstationen er¬
suche ich, den auf Ihre Station entfallenden Geldbetrag
porto - und bestellgeldsrei innerhalb 10 Tagen mit dem
Bericht hierher einzusenden , daß das Petroleum ordnungs¬
mäßig verteilt ist und daß die Holzfässer in der vorge¬
schriebenen Weise an die Petroleumgesellschaft zurückge¬
schickt worden sind.

Die mir von der Gesellschaft übersandten Ablieferungs¬
scheine habe ich an Sie kurzer Hand abgegeben . Ich bitte
diese Ablieferungsscheine gut aufzubewahren.

Der Königl . Landrat : Bertuch.

Polizeiverordnung.
betreffend Abänderung der Polizeiverordnung über die

Schornsteine und Feuerstätten vom 20. Juli 1903.
Auf Grund der §§ 6 , 12 und 13 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die Polizei¬
verwaltung in den neu erworbenen Landesteilen (G .-S.
S . 1529), des § 137 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G .-S . S . 195)
und des 8 1 des Gesetzes vom 18. Mai 1903 (G .-S . S.
176), betreffend die Außerkraftsetzung einiger in der Pro¬
vinz Hessen-Nassau geltender bau - und feuerpolizeilicher
Bestimmungen , sowie in Ausführung des 8 368 Zrff . 3,
4 und 8 des Reichsstrafgesetzbuchs wird mit Zustimmung
des Bezirksausschusses für den Umfang des Regierungs¬
bezirkes mit Ausnahme des Stadtkreises Frankfurt a . M.
folgende Polizeiverordnung erlassen:

Einziger Paragraph.
Der § 20 der Polizeioerordnung vom 20 . Juli 1903

(Sonderbeilage zum Regierungs -Amtsblatt Nr. 31 vom
Jahre 1903) erhält hinter dem Absatz 1 und Absatz 53
folgenden Zusatz : ,

„Anstelle von eisernen Türchen oder Schiebern
kann auch ein anderer , gleichwirksumer Verschluß von
der Polizeibehörde zugelassen werden ."

Die Polizeioerordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündigung im Regierungs -Amtsblatt in Kraft.

Wiesbaden,  den 15. Oktober 1915.
Der Regierungs -Präsident , v . M ei st e r.

Montabaur,  den 10. November 1915.
Bekanntmachung.

Der Inspektion des Kraftfahrwesens wird oft mitge¬
teilt , daß Kraftwagenbereifung , welche der am 16. Mm
1915 ergangenen Beschlagnahmeverfügung unterliegt xhr
noch nicht angezeigt worden sei. Ferner sind der Inspektion
des Kraftfahrwesens die Meldescheine über vorhandene
Gummibereifung vielfach ohne Unterschrift und ohne oder
mangelhafte Ortsangabe sowie in ganz unleserlicher Schrift
einqereicht worden , sodaß die Bearbeitung der Scheine
ausgeschlossen ist. Soweit die Meldescheine vorschrrfts-
mäßig und in lesbarer Schrift eingereicht wurden , sind
die Besitzer bereits aufgefordert , die Bereifung an die
Kraftwagendepots einzusenden . Es haben daher alle Be¬
hörden , Fabriken , Firmen , Personen usw.. die noch der
Beschlagnahme unterliegende Bereifung besitzen oder auch
nur io Verwahrung haben und zur Ablieferung noch nicht
aufqefordert wurden , diese unter Angabe von Zahl , Art
und Dimension sofort der Inspektion des Kraftfahrwefens
in Berlin -Schöneberg anzuzeigen u. U. erneut auzuzelgeu.
Die Meldung muß Wohnort , Straße , Nr ., Kreis und
Unterschrift in deutlicher Schrift enthalten . Die Unter¬
lassung der sofortigen nachträglichen Anmeldung aller noch
vorhandenen und ' noch nicht abgeforderten , sowie der so¬
fortigen Anmeldung aller noch etwa in Zugang kommenden
Bestände wird unnachsichtlich gerichtlich verfolgt und kann
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 10000 Mk. geahndet und die verschwiegenen Stucke
als dem Staate verfallen erklärt werden.

Der Beschlagnahme unterliegen nach den Bestimmungen
vom 16. 5. 15 - öl 622/4 . 15 KRA . - ganz gleich,
ob bereits vorhanden oder nachträglich hinzugekommen,
oder ob neu oder gebraucht : .

1. sämtliche Vorräte an Vollreifen , Decken und Schlauchen,
2 . sämtliche Reserven an Vollreifen . Decken und

Schläuchen,
3 . die Bereisung an Kraftfahrzeugen, welche nicht erneut

zu gelassen sind.
Ausgenommen sind nur diejenigen Stücke, welche von

der Inspektion des Kraftfahrwesens auf Antrag der Be¬
sitzer bereits sreigtgrbeu sind, sowie die auf den laufenden
Rädern eines erneut zugelaffenen Wagens befindliche Be¬
reifung ; dagegen nicht jegliche Reservebereifung , sofern sie
nicht ausdrücklich von der Inspektion freigegeben ist.

Der Landrat : Bertuch.

«rlanntmochung
zur Regelung der Milchpreise und des

Milchverbrauchs.
Vom 4. November 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw . vom 4 . August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1
Die Gemeinden sind berechtigt, Höchstpreise für Mrlch

beim Verkaufe durch den Erzeuger sowie im Groß - und
im Kleinhandel festzusetzen. Gemeinden mit mehr als
zehntausend Einwohnern sind zur Festsetzung von Höchst¬
preisen im Kleinhandel verpflichtet.

Die Höchstpreisfestsetzung bedarf der Zustimmung der
Landeszentralbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde.

Der Reichskanzler ist befugt , allgemeine Anordnungen
über die oberen Grenzen für die Höchstpreisfestsetzungen
zu treffen.

9 "
Gemeinden mit mehr als zehntausend Einwohnern

sind verpflichtet , andere Gemeinden sind berechtigt , die
vorzugsweise Berücksichtigung der Kinder , stillenden Mütter
und Kranken bei der Verteilung der vorhandenen Milch-
menge sicherzustellen. .

Die Sicherstellung kann durch Einrichtung eigener Ver¬
kaufsstellen , durch Vereinbarung mit den Landwirten und
Milchhändlern , durch Ausgabe von Bezugsberechtigungen,
durch Regelung des Milchverkaufs zu bestimmten Stunden
oder sonst in einer den örtlichen Verhältnissen angepaßten
Weise erfolgen.

§ 3
I Die Gemeinden sind befugt , die zur Durchführung der
Sicherstellung erforderlichen Anordnungen zu treffen ; sie
haben dafür zu sorgen , daß den Vorzugsberechtigten kerne
höheren Preise als den übrigen Abnehmern berechnet werden.

8 4
Der Reichskanzler kann Vorschriften über den Maßstab

erlassen, nach dem Kinder , stillende Mütter und Kranke
zu berücksichtigen sind.

Die nach § 1 festgesetzten Höchstpreise sind Höchstpreise
im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise , vom
4 August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom
17 . Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung
mit den Bekanntmachungen vom 21 . Januar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S 25 ) und vom 23 . September 1915 (Rerchs-
Gesetzbl. S . 603 ).

8 6
Die Befugnisse, die in dieser Verordnung den Gemeinden

übertragen sind , stehen auch Kommunalverbänden sowie
Vereinigungen von Kommunalverbänden , Gemeinden und
Gutsbezirken zu. , .. .. s.

Die Landeszentralbehörden können Kommunalverbande,
Gemeinden und Gutsbezirke zum Zwecke der Regelung der
Milchpreise und des Milchverbrauchs vereinigen und ihnen
die Befugnisse aus 88 1 bis 3 ganz oder teilweise uber-

*^ Die Landeszentralbehörden können die Milchpreise und
den Milchverbrauch selbst regeln . 8 3 findet entsprechende
Anwendung . , , .

1 Soweit Milchpreise oder Milchverbrauch für emen
größeren Bezirk geregelt wird , ruhen die Befugnisse und
Verpflichtungen der zu dem Bezirke gehörenden Gememden
und Kommunalverbände.

8 7
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung . Sie können anordnen,
daß die Festsetzungen und Anordnungen gemäß 88 1 bis 3
anstatt durch die Gemeinden und Kommunalverbände durch
deren Vorstand erfolgen. Sie bestimmen . wer als
Kommunalverband , als Gemeinde oder als Vorstand rm
Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 8
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬

strafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft , wer den
gemäß 88 8, 6 und 7 erlassenen Anordnungen und Be¬
stimmungen zuwiderhandelt.

8 9
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

™ ? e? Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin,  den 4. November 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück.

Bei der Festsetzung der Höchstpreise können die a,
meinden bestimmen , was als Kleinhandel im Sinnert4*ttvtr»«vr rtvt -yiifofxart  4ffPreisfestsetzungen anzusehen ist.

Zu 8 2. Bis zu welchem Lebensalter Kinder^o *-* - - ouuuer r»

zugsweise berücksichtigt werden müssen, bestimmen 2— MC. C A nonc >̂ \ onoti . . . 0
gemäß 8 4 vom Reichskanzler gegebenen Vorschrift̂»

Zu 8 6. In wirtschaftlich zusammenhängenden ^
munalverbänden , Gemeinden und Gutsbezirken wirdr
eine einheitliche Regelung der Milchpreise empfehle ’
Stockungen in der Versorgung zu vermeiden . '

Die Kommunalaufsichtsbehörden wollen hiernachmn Sftprpimmmflprr tinrf » i

Ul

Ql!(
ihrerseits prüfen , wo Vereinigungen nach Abs. l m
mäßig erscheinen und die erforderlichen Verhandle
einleiten.

Der Festsetzung verschiedener Preise innerhalb ^
Vereinigungsgebietes oder Kommunalverbandes mit M
sicht aus die Zufuhrkosten stehen keine Bedenken entgeh
z. B . wird in ländlichen Bezirken der Preis in
Städten , welche auf die Zufuhr vom Lande angewich
sind , höher bemessen werden müssen, als für die
vom Erzeugungsorte . Andererseits ist dafür Sorge
tragen , daß nicht den auf den Ankauf von Milch%
rviesenen Teilen der Landbevölkerung diese MöM
durch unrichtige Preisfestsetzung erschwert wird.

Der Zweck der Verordnung ist, an allen Orten ii
Milchversorgung derjenigen Bevölkerungsteile zu sichen
die ihrer am meisten bedürfen , und vor allem den Ml
wuchs des deutschen Volkes gesund und kräftig zu erhoch

^Die Vorstände der Gemeinden und Kommunalverbäni
haben daher nicht nur auf die Preise , sondern auchm
die sachgemäße Durchführung der Verbrauchsregelung j
besonderes Augenmerk zu richten.

Besonders wird noch darauf verwiesen, daß unsere, U1_
Grund des 8 5 der Bekanntmachung über Beschrankt
der Milchverwendung vom 2. September 1915 (R.-G.-B
S . 645) erlassene Anordnung vom 18. Oktober d. Js.
vollem Umfange aufrecht erhalten bleibt . U

Zu § 9. Diese Ausführungsanweisung tritt mn 12,
November 1915 in Kraft.

Der Minister des Innern . ' Der Minister für HaU
von Loebell.  und Gewerbe.

I . V. : Göppert
Der Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten.
I . A. : Graf von Keyserlingk . :

Bekanntmachung
zur Regelung der Preise für Schlachtschweii

und für Schweinefleisch.
Vom 4. November 1915 . M

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gejch
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirlschchch
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetz!
S . 327) folgende Verordnung erlassen:

1 § L :Lm
Beim Verkaufe von Schweinen zur Schlacht^ M

der Preis für 50 Kilogramm Lebendgewicht nichtw
steigen für Schweine im Lebendgewichte:

über über
80 bis 100 60 bis 80 unter
Kilogramm. Kilogramm 60 Kilogramm

Mark Mark ' Mark
in Cöln 105 90 75 1
in Cassel 105 90 75 n
in Frankfurt a. Main 108 93 78 ■
in Wiesbaden 108 93 78
in Mainz 108 93 <3
(usw , wie in Nr . 155 auf Seite 725/726 des RM

I setzblattes von 1915 näher angegeben .) 1
Der Preis in Spalte 1 erhöht sich bei Schwemeo'

Lebendgewichte von über 100 bis 120 Kilogramm
vom Hundert , von über 120 Kilogramm um 20 vomWM

In Gemeinden , die öffentliche Schlachthäuser
, nicht im Absatz 1 aufgeführt sind , darf der PEund

Montabaur,  den 6. November 1915.
Die Wiederwahl des Heinrich Günster  I . aus

Wirscheid zum Bürgermeister dieser Gemeinde aus die
Dauer von 8 Jahren ist von mir bestätigt worden.

Der Königl . Landrat : Bertuch.

Berlin,  den 9. November 1915.
Altsführungsanweisung

zur Bekanntmachung zur Regelung der Milchpreise und
des Milchverbrauchs vom 4 . Nov . 1915 (R .-G.-Bl . S . 723).

Gemäß 8 7 der Bekanntmachung vom 4 . November
1915 zur Regelung der Milchpreise und des Milchverbrauchs
(R.-G.-Bl . S . 723) wird zu deren Ausführung hiermit
folgendes bestimmt:

I . Allgemein.
Kommunalverbände im Sinne der Verordnung sind

die Landkreise. Die Gemeindeverfassungsgesetze und die
Kreisordnungen bestimmen , wer als Gemeinde und als
Vorstand der Gemeinde oder des Kommunalverbandes
anzusehen ist ; die Gutsbezirke werden den Gemeinden
gleichgestellt.

> Festsetzungen oder Anordnungen gemäß 88 1 vis 3
der Verordnung können durch den Vorstand der Gemeinde
oder des Kommunalverbandes erlassen werden.

ll . Im einzelnen.
Zu 8 1. Die Höchstpreisfestsetzungen bedürfen der Zu¬

stimmung des Regierungspräsidenten , im Gebiete des
|3n >ecfDetöanbeS Groß Berlin des Oberpräsidenten.

Schweine beim Verkaufe zur Schlachtung den
des nächstgelegenen der im Absatz 1 genannten ^ ■
übersteigen . Bei gleich weiter Entfernung von t
dieser Orte ist der höhere der beiden Höchstpreise mW

Die Landeszentralbehörden sind befugt , die 1^
Absatz 3 ergebenden Höchstpreise herabzusetzen.

§ 2 .
Der Verkauf von Schweinen zur Schlachtung batf  j

nach Lebendgewicht erfolgen 9r
Die Landeszentralbehorden sind befugt . AMH

zuzulassen . Sie haben dabei festzusetzen, nach ^
Verhältnis das Lebendgewicht in SchlachtgewichtW
rechnen ist.

Die zuständige Behörde kann an den tm § lg . »
nannten Orten Bestimmungen über die
Käufer und die Verteilung der Schweine an

| ^ ^ Schweinê Äe Rs zum Marktschluß unverkauft^
müssen der Gemeinde des Marktortes auf chM - bell

Jü lich überlassen werden . Der Ueberlassungsp
5 Mk. weniger für den Zentner als der HochlU' M

In Gemeinden mit öffentlichen Schlachthäufŝ j
die zuständige Behörde bestimmen , daß von ^
eingeführtes frisches Schweinefleisch nur au den v
zeichneten Stellen verkauft werben darf.

I Bei Abgabe an den Verbraucher darf der PrM
für frisches (rohes ) Schweinefleisch 140 vo
für frisches (rohes ) Fett 180 vom Hun «jj

in der nächstgelegenen Schlachthausgemewo ^
Lebendgewicht der Schweine rm Gewichte vo ^ ,
Kilogramm geltenden Höchstpreisen nicht

Die Landeszentralbehörden oderdxe vouxhii M
Behörden können die Verhältnissätze medrrg > ^

Die Gemeinden können Höchstpreise für oi>-



öif mI ",leischsorten festsetzen; sie dürfen dafür den nach Absatz 1
e dî IM ^ benden Preis nicht übersteigen.

lfW Sind die Höchstpreise am Orte der landwirtschaftlichen
er „ „Der gewerblichen Niederlassung des Verkäufers andere

- am Wohnort des Käufers , so sind die elfteren maß-m als
ften «ebend
« Äon' § 6
Mdß Die in dieser Verordnung festgesetzten Preise sind Höchst-
% in «reife im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreises vom

j August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom
'4 QUii? Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung
1 zw« „it der Bekanntmachung vom 21. Januar 1915 «Reichs-
olrnige, Ke etzbl. S . 25) und vom 23. September 1915 (Reichs-

gesetzbl. S . 603). Das Gleiche gilt für die auf Grund
b eiy, Sie ec Verordnung festgesetzten Preise.

§ 7
fo[l Die ^ andeszentratveporden erlaffen die Bestimmungen

gewich sr Ausführung dieser Verordnung. Sie bestimmen, wer
AbG als Gemeinde oder als zuständige Behörde im Sinne
orge, jitfer Verordnung anzusehen ist.,
ch«igr 8 8
^Ichri Der Reichskanzler ist befugt , Ausnahmen von den

- Urschriften dieser Verordnung zu erlassen,
rtm § 9
Jgj “ Wer der Vorschrift des § 2 oder den nach § 3 Satz 1,
erhM §4 DÖer§ 7 1 erlassenen Bestimmungen zuwider-
oerbiini öanbelt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
,uchg, Z-ldstrase bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.
lungh § io

Die zuständige Behörde kann Geschäftsbetriebe , deren
lere, ai Wmehmer oder Betriebsleiter sich in Befolgung der
Hf « Achten unzuverlässig zeigen , die ihnen durch diese Ver-
^ ■̂ «idnung oder die dazu erlassenen Ausführungsbestimm-

wgen auserlegt sind , schließen.
Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig . Ueber

tir Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
Ägültig. Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub811

>•Js.

am 12.

je.
iett Diese Verordnung tritt am 12. November in Kraft.

k Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer-
Mretens.

Berlin,  den 4. November 1915.

chaflü
S=®efi

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück.

Berlin,  den 11. November 1915.
Ausführungsanweisung

Bf 1 Anordnung gur  Regelung der Preise für Schlacht-
“̂ peine und für Schweinefleisch vom 4. November 1915

(R .-G.-Bl . S . 725.)

m  ̂Die Höchstpreise für Schweine gelten nur für die im
aufgeführten Gemeinden mit Schlachtviehmärkten

Mtz 1) und öffentlichen Schlachthäusern (Absatz 3). Im
Azen ist die Preisgestaltung für den Schweinehandel

sie wird aber tatsächlich durch die Preisfestlegung
den Schlachtviehmärkten und dadurch , daß die im § 5

gesetzte Grenze der Fleischpreise auch außerhalb der im
tu i.4bs. 1 und 3 genannten Gemeinden nicht überschritten
m "wen darf, maßgebend bestimmt.

awm

10
. In Gemeinden mit öffentlichen Schlachthäusern (Abs. 3)

W . °°n der Gemeindebehörde der durch den nächsten
1w »/■» / OTtif "1 \ Kl.fl ! _ A.. (T m r ei , „ ,

RePU?'°chtviehmarkt (Abs. 1) bestimmte Höchstpreis , oder
NN von uns em niedrigerer Höchstpreis festgesetzt werden

minen dieser Höchstpreis öffentlich bekannt ' zû geben
ini um Zu § 2.
nHund̂ Grundsätzlich soll der Handel nur nach Lebendgewicht^ vanvee nur nua , ^ evenogewlchl
ei be> Agen. Es ist zulässig, mehrere Schweine zusammen zu

^ Einheitspreis für den Zentner Lebendgewicht zu
&W oder zu kaufen, doch müssen es Schweine gleicher
Ölten. ^ ichtsklaffe und gleicher Beschaffenheit sein.

aicht genügende Wiegeeinrichtungen auf einem
NW, TMchtmehmarkte vorhanden sein sollten, um alle Schweine

' Lebendgewicht handeln zu können, kann von uns
auf weiteres ein Handel nach Schlachtgewicht gestattet

dabei darf der nach § 1 Absatz 1 und 3 festgesetzte
Meis für 50 kg Lebendgewicht beim Kauf nach
Mgewicht für 50 kg Schlachtgewicht .um 25 v. H.

überschritten werden. Die Feststellung des Schlacht-
S , Hut dabei zu erfolgen nach den Bestimmungen
meisfeststellungsordnung des Marktes.

— . Zu 8 3.
Zuständige Behörde ist der Gemeindevorstand.

... Ä Bestimmung des ersten Satzes bezweckt eine gleich-
ff Sm ’.t  Berücksichtigung der Käufer , die bisher an demM ine invyer an nein

hleiia - %en Bedarf gedeckt haben . Der Gemeindevorstand
Wo » wt°U! ® run *?, der Feststellung , welchen Teil der dem

reis ê e^ ugeführten Schweine der einzelne Käufer bis-

)lN

iie

:„ rei§. «soeben hat , die Zuweisung vorzunehmen haben.
w L °°u. Schweinen außerhalb des eigentlichen Marktes
■„lern ? |[ zj bte bem  Käufer zum Erwerb zuzuweisende Stück-

d.,Mrechnen . Käufern , denen kein Erlaubnisschein
nun if ittff! ^ kaufe ausgehändigt wird , kann der Zutritt zum
^ untersagt werden.

ie!ei? eere§= und Marineverwaltung deckt ihren Bedarf
tv . Qn§Ä eI  nicht durch Käufe auf dem Markt. Sollte
fi#1>̂nahmsweise dazu genötigt sein, so ist die Gemeinde

nt  C Etorte§  verpflichtet, der Heeresverwaltung die Er-
B Erwerb von soviel Schweinen als sie braucht

" , f#' r Erforderlichenfalls ist die für die anderen
tzy ONgelassene Ankau smenge im Verhältnis zum dann

st' K l? " !ugbar -n Angebote h- mbzu, . tz-n.

's -Ä z, „ . Zu 8 4.
C ' ê etnben  mit öffentlichen Schlachthäusern , in dieachtete Schweine linh frisches Sclimpinesspssch tinnQdjtete Schweine und frisches Schweinefleisch von

außerhalb eingeführt werden , kann dieser Fleisch-Groß¬
handel durch den Gemeindevorstand auf bestimmte Stellen
(Markthallen usw .) beschränkt werden . Erforderlichenfalls
kann auch hier eine Regelung des Absatzes nach 8 3
Satz 1 stattfinden.

Eine Beschränkung des Verkaufs von außerhalb ein¬
geführten Fleisches im Kleinverkauf darf nicht stattfinden.

Zu 8 5.
Die - Gemeindevorstände der Gemeinden , in denen

Schweinefleisch zum Verkauf gelangt , sind verpflichtet,
Höchstpreise für Fleisch und Fleischwaren festzusetzen. Sie
sind dabei verpflichtet , die im Abs. 1 vorgeschriebenen
Preisgrenzen für frisches (rohes ) Schweinefleisch und
frisches (rohes ) Fett inne zu halten.

Für die Herabsetzung der Preisgrenzen (Abs. 1 Satz 2)
sind der Regierungspräsident , für Berlin der Oberpräsident
zuständig . Die Herabsetzung wird für den ganzen Bezirk
oder für Teile desselben vielfach geboten sein, um die
von der Gemeindebehörde festzusetzenden Fleichpreise in
em angemessenes Verhältnis zu den örtlichen Schweine
preisen zu bringen.

Auch bei verschiedenen Preisen für die einzelnen Fleisch¬
sorten (Abs. 2) darf der Preis die Preisgrenze für keine
Sorte frischen Fleisches überschreiten . Die Preise für zu-
bereitetes Fleisch (gepökeltes und geräuchertes Schweine¬
fleisch) für gesalzenen und geräucherten Speck, für ausge¬
lassenes Schweinefett und für Wurstwaren sind im Ver¬
hältnis zur Preisgrenze für frisches Schweinefleisch und
rohes Schweinefett festzusetzen. Die höhere Verwaltungs¬
behörde kann Grundsätze aufstellen , nach welchem Verhältnis
die Preise für zubereitetes Fleisch und Fett sowie für Fett-
und Fleischwaren die Höchstpreise für frisches Fleisch und
frisches Fett überschreiten dürfen.

Zu 8 7.
Wer als Gemeinde anzusehen ist, richtet sich nach den

Gemeindeverfassungsgesetzen. Als Gemeinden im Sinne
der Verordnung gelten auch Gutsbezirke.

Zu 8 10.
Zuständige Behörde ist die Ortspolizeibehörde.

Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und Forsten
Frhr . von Schorlemer.

Der Minister des Innern,
von Loebell.

Der Minister für Handel
und Gewerbe.

I. V.: Dr.  Göppert
Montabaur,  den 11. November 1915.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Ich nehme Bezug auf meine Verfügung vom 8 . Ok¬

tober d. Js . (Kreisblatt Nr . 162) betr . :' Aussonderung
von Metallgegenständen aus Kupfer, Messtng und
Nickel mit Kunst- oder Altertumswert aus den
Metallsammlungen der Gemeiuden und bemerke, daß bis¬
her nur ein Bericht und zwar eine Fehlanzeige aus Ebern-
hahn hier eingegangen ist. Dies läßt die Vermutung
aufkommen , daß die Metallsammlungen in manchen Ge¬
meinden noch nicht der gewünschten Durchsicht unterzogen
worden sind.

Indem ich die Herren Bürgermeister nochmals auf-
fordere, ihre Metallsammlungen daraufhin durchzuprüfen,
ob sie etwa Gegenstände von erheblichem Kunst - oder
Altertumswert enthalten , ersuche ich — unter genauer
Bezeichnung des betr. Gegenstands , wie es in meiner
Vfg. v. 8 . 10. 15 angeordnet war — innerhalb 8 Tagen
bestimmt zu berichten. Fehlanzeige ist evtl , zu erstatten.

Der König !. Landrat : Bertuch.

ichtamtltcher Teü
Der Krieg.

Der deutsche Tagesbericht.
WTB (Amtlich .) Großes Hauptquartier, 12. Nov . 1915.

(Drathl e icht.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

An der Front nichts neues.
Zwei englische Doppeldecker wurden im Luftkampf

heruntergeschoffen; ein dritter mußte hinter unserer
Front notlanden.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe-es GmraWiMsihMm Mkuburg

und
Heerefgmppe iiks kellttalBmksihM Prinzen LtiM non Bayern

Keine wesentlichen Ereignisse.

HeeresgruppeM Generals non Wagen.
r- s.r^ e^ eut^ en  Truppen , die gestern am frühen Morgen
südlich der Eisenbahn Kowel—Sarny einen russischen An¬
griff abschlugen, nahmen dabei 4 Offiziere und 230
Mann gefangen

Balkau-Ktiegsschauvlatz.
Die Verfolgung wird fortgesetzt. Südlich > r Linie

"̂ ^ ^ ^ -Trstenie ist der erste Gebirgskamm überschritten.
Im Rastna - Tal , südwestlich von Krusevac,

drangen unsere Truppen bis Dnpci vor.
Weiter östlich ist Ribare und das dicht dabei liegende

Ribarska » anja erreicht.
Gestern wurden

über 17VV Gelungene
gemacht und

ll Geschütze erbeutet.
Oberste Heeresleitung.

Letzte TIachrichten.
(WTB)  London,  13 . Nov. Telegramm.

Churchill bot Asquith  seine  De misst  on
an, da er nicht in den „kleinen Kriegsrat"
ausgenommen worden sei und nicht in gut be¬
zahlter Untätigkeit verharren wolle.

Der Bormarsch der Lolsare».
WTB Wien , 12. Nov . Die „Reichspost " meldet aus

Sofia : Die Lage des serbischen Heeres gestaltet sich auf
der bulgarischen Front immer verzweifelter . Der Rück¬
zug ist stellenweise fluchtartig . Hier und dort versuchen
Teile des absterbenden Heereskörpers verzweifelte Vorstöße,
so rn der Gegend von Monastir , wo die bulgarischen Kräfte
einen serbischen Angriff blutig abwiesen und siegreich über
Pnlep hinausdrangen . Rach einer sonst nicht beglaubigten
weiteren Meldung soll die bulgarische Kavallerie bereits
in Pnstina eingerückt sein.

Die kommenden Rfichslagsverhandlunge « .
^ °P- ® ei  Reichstag wird am Dienstag

Den 30. November seine Verhandlungen wieder aufnehmen;
!ir r ^8 ' bis M dem die Vertagung im Sommer

beschlo)sen worden war . Aus der jetzt bckanntgegebenen
Tagesordnung geht hervor , daß am ersten Sitzungstage
neben einer kurzen Rechnungssache aus dem Jahre 1911
die rn der vorigen Tagung durch den Einspruch des Ab¬
geordneten Bassermann verhandelte dritte Lesung der
Novelle zum Gesetz über den Belagerungszustand vom
4 . Jum 1851 (Lex Schiffer) zur Verhandlung kommen
wird . Voraussichtlich wird das nicht lange Zeit in An¬
spruch nehmen , und nach dem bisherigen Geschäftsplan
wird der Reichstag seine Plenarverhandlungen bald nach
dem Zusammentritt wieder vertagen , damit die Budget-
komrmssion ausgiebig Gelegenheit bekommt , alle durch
den Krieg gestellten Fragen zu behandeln . Dazu wird
u . a . auch die dem Reichstage wieder zugehende Denk¬
schrift über die Wirtschaftsmaßnahmen Anlaß bieten.

Aus der Schweiz, 11. Nov. Von 496 Passagieren
des torpedierten Dampfers „Ancona"  sind 340 gerettetworden.

Montabaur, 13. Nov. Von jetzt ab werden wir
bis auf weiteres an Sonn - und Festtagen  nur dann
die Tagesberichte der Obersten Heeresleitung als Sonder¬
blätter herausgeben , wenn besonders wichtige telgr . Nach¬
richten eintreffen.

Die Schriftleitung des Kreisblattes.
8 Montabaur . 13. Nov . Die Werktags -Gottes-

dieuste m der hiesigen kath. Pfarrkirche werden von
Montag , den 15. d. Mts ., an in folgender Weise abgehalteu:
erste HI. Messe 6 '/z Uhr vorm ., Schulgottesdienst 5 Mi¬
nuten vor 8 Uhr, der letzte Gottesdienst um 8 */, Uhr vorm.
(5 Minuten später anfangend .)

** Montabaur»13. Nov. Der Unterricht in den
Schulen  beginnt von kommenden Montag ab bis auf
weiteres um eine halbe Stunde später , also 'um 8 1/ . Uhr
vormittags.

§ Montabaur, 13. Nov. Verliehen wurde die
Rote -Kreuz - Medaille3.  Klasse : H. Ritzenthalet'
Barmh . Bruder in Montabaur , M . Kölsch,  Barmh.
Bruder in Essen (Ruhr ). ’

f  K îne Sonberhlätter am Sonntag . Das
Herzogliche Staatsministerium zu Gotha  hat anqeordnet.
daß an Sonn - und Festtagen auch in den Druckereien
Ruhe herrschen soll.  Demzufolge können hinfort die
Tagesberichte Sonntags nicht mehr als Sonderblätter
herausgegeben werden.

f Montabaur , 13. Nov . Unanbringliche Feldpost-
Endungen, deren Absender auch durch die D̂berpostdnektionen

nach öffentlicher Bekanntmachung nicht ermittelt worden
md , werden zum Vesten der Post -Unterstützungskaffe ver-
teigert , wenn darin Gegenstände von Wert vorgefunden

worden sind . Das Reichspostamt hat jetzt genehmigt,
daß die aus unanbringlichen Feldpostsendungen herrühren-
„tz wollenen und baumwollenen Sachen , wie Unterkleider,
^blbbrnden , Kopfschützer, Pulswärmer , Strümpfe usw .,
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht öffentlich ver-
tergert , sondern einem Wohlfahrtszwecken dienenden Verein

— Rotes Kreuz oder dergl . — zu freihändigem Ankauf
gegen angemessene Schatzungspreise angeboten werden.

Berteuevung der Schulbücher. Im Hinblick auf
die m den letzten Jahren erfolgte fortgesetzte Steigerung
der Preise für Papierrohstoffe, Druck- und Buchbinder^
arbeiten beabsichtigen dre deutschen Schulbuchverleqer eine
zehnprozentige Preiserhöhung der Schulbücher, und haben
oereits dahingehende ausführlich begründete Eingaben an
die zuständigen Unterrichtsbehörden gerichtet. Aus den bis¬
her erngegangenen Antworten ist der „Voss. Zta " zufolge
zu entnehmen, daß die maßgebenden Stellen im allqe-
memen die Berechtigung der geltend gemachten Gründe
zugeben mußten und sich, wenn auch nicht ohne Vorbehalt,
doch meist m zustimmendem Sinne äußerten . Es kann
daher mit Sicherheit auf die Durchführung der geplanten
werden^ô " ^ ^ ^ ^ ^h ^ ahl der Schulbücher gerechnet

dvottbach , 11. Nov. Als ein Kriegsopfer ist auch der
Tod der von hier stammenden Frau Luise Wähler geborene
Borsch zu betrachten, deren Mann , Postassistent Wähler,
vor einigen Monaten als Leutnant auf dem westlichen
Kriegsschauplatz gefallen ist. Der Tod des jungen Ehe-
mannes trieb die Frau in Verzweiflung, sodaß ' sie den

i1? ^ hem suchte und fand. Ihre Leiche wurde in
Rüdesheim gelandet und ist heute hier beigesetzt worden.
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Nachruf.

Heute Abend 6'/2 Uhr entschlief nach
längerer Krankheit im 46. Lebensjahre im
Krankenhause zu Dernbach unser Vorstands¬
mitglied

Herr JoSßph SclÄ
Kaufmann ln Wirges.

Der Verstorbene gehörte seit dem 23.
Juni 1912 unserm Vorstand an. Während
dieser Zeit hat er sich stets als gewissen¬
haftes und tüchtiges Vorstandsmitglied er¬
wiesen und sich sehr viele Verdienste um
unsern Verein erworben.

Wir werden ihm über das Grab hinaus
ein treues Andenken bewahren.

Wirges , den 12 . November 1915.
Der Vorstand und Aufsichtsrat

des Wirgeser Spar- und Darlehns¬
kassenvereins.

Das der 1 . Petroleum -Verteilungsstation Montabaur
zugeteilte Petroleum ist eingetroffen und wird dasselbe
aru Montag den 15. ds. M. vormittags von 8 bis 12 Uhr
an die zugehörigen Gemeinden in der Rathaushalle zu
Montabaur abgegeben . Das kg Petroleum berechnet
sich auf 0,36 M . und werden die im Kreisblatt Nr . 178
angegebenen Mengen an die Gemeinden nach vorheriger
Zahlung gegen Quittung abgegeben.

Die Gefäße zur Aufnahme der angegebenen Mengen
sind mitzubringen.

Montabaur,  den 12. November 1915.
Der Bürgermeister r Sauerborn.

Kiefern- md Fichte«-
GmdenWrbeftimde

gegen Barzahlung zu kaufen gesucht. Vermittlern
zahle hohe Provision.
ü Schemmani], Oberhausen(Rhl)

Zirka 5« ZentnerAilwmr
zu kaufen gesucht.
Jos . Ölig, Montabaur.

Ach. 8estltmerti»
Montabaur.

Unseren verehrten Herren
Ehrenmitgliedern und aktiven
Mitgliedern zur gefl . Kennt¬
nis , daß die Vereinsmesse
für unser liebes , auf dein
Felde der Ehre verstorbenes
Ehrenmitglied

Heinrich Meister
Sonntag,  den 14. Novbr .,
10 V2 Uhr gelesen wird.

Der Besuch dieser hl. Messe
ist für die aktiven Mitglieder
Pflicht , die Herren Ehren¬
mitglieder werden freundlichst
um Teilnahme gebeten.

Wir machen unsere Herren
Ehrenmitglieder und aktive
Mitglieder hiermit besonders
aufmerksam auf den Licht¬
bildervortrag von Herrn vr.
Hans,  Limburg über:

Kriegsbeschädigten-
sürsorge

Sonntag , den 14. Novbr .,
nachmittags 4^ Uhr, im
Vortragssaal des Charitas¬
hauses . Der Besuch ist sehr
zu empfehlen.

De» Vorstand.

Die Lolkdiicherei
ist von Sonntag , 14. Novbr.
an wieder geöffnet ! u. zwar:
Sonntags und Mittwochs

von 2l/2 bis 4 Uhr.
Montabaur , 13. Nov. 1915.

Die Verwaltung.

Mehrere
Arbeiter

erhalten Beschäftigung bei
Bauunternehmer Loos

in Bendors.
Näheres Gasthaus Loos er

in Bendors.

2-Zinmerwohn««g
an einzelne Person zu ver¬
mieten . (Bahnhofstraße .)
Näh . i . d. Geschästsst. d. Bl.

Zum sofortigen Eintritt
wird ein

junger Mann
oder

Mäntel
in allen Formen und Farben , aus Wolle , Samt
und Astrachan.

ßeschw.

Alsberg

Jacken-Kleider
in jeder Preislage und denkbar größter Auswahl.

Garnierte Kleider
von den einfachsten bis zu den elegantesten.

Binsen
in jeder Ausführung und Preislage , aus Wolle und
Seide.

Coblenz Kleiderröcke
am Plan.

einfarbig und gemustert , aus Wolle , Samt und
Seide.

In allen Artikeln sind Frauengrößen in großer
Auswahl vorhanden.

Fkönlm
für Schreibmaschine,

(Stenograph ) und allgem.
kaufmänn. Büroarbeiten

gesucht.
Siemens-Schuckert

Werke
Gesellschaft mit beschränkter

Haftung8iil-Bmiil Miüiiut
Coblenzerstraße 12.

V

Smtnbl. Wohnung
2 Zimmer mit Küche, elektr.
Licht, zu vermieten.

Kirchstratze 33.
Properes, fleißiges
Dienftmiiichen

gesucht.
Krau Michael GSbel,

Grenzhausen, Lindenstr . 35.

Kleider- n. Seidenstoffe,
Unterröcke, Schürzen.

Alle Waren sind in gediegensten  Qualitäten
zu vorteilhaftesten Preisen.

Ich zahle
für wollene Stricklumpen per kg M . 1.50

" n —.11gewöhnliche Lumpen
„ trockene Knochen „ „ „ —.07

G. schloß.  Montabaur, Steinweg 9.

äst  Kessel»>-äSr
kaufen Sie billig bei

Jacob Menningen II., Ransbach.

Gewissenhafte Ausbildung
von Kraftfahrern fÄf

Erste Deutsche Automobil-Fachschule
Telephon 940 Mainz -Zahlbach Telephon 940

Waggon Salz
angekommen.

Fra«; Spielmmm, Mchbm.

Elektrische
Beleuchtungskörper und(Detall-
: drahtlampen

sowie sämtliche Artikel

für Stark- nnd Schwachstrom.
Taschenlampen

in größter Auswahl.

Heimann Stern , Montabaur
Eisen - und Holzhandlung.

CarhidwamHampen  von Mk. 2.50 an,
Carhldstehlamnen„ „ 3 .50_ _ _ tt tt tt
neues, bewährtes , verblüffend einfaches System,

stets vorrätig bei
Jacob Menningen II ., Mansbach.

(Westerwald .)

in Felde
leisten bei Wind und Wetter

vortreffliche Dienste

Petkuser Saatroggen
- ausverkauft . —

Heiserkeit, Berschlet-
rr ututtn , Katarrh , rr
schmerzende» Hals,
Keuchhusten, sowie als
Borbeuguug gegen Er¬
kältungen, daher will-
kommen jedem Krieger!
6 IAA not-begl.Zeug¬
te tUU Nisse von Aerzten
und Privaten verbürgen
den sichere« Erfolg.
Appetitanregende,

feinschmeckend e
Bonbons.

Paket 25 Pf ., Dose 50 Pf.
Kriegspackung 15 Pf

kein Porto.
Zu haben in Apotheke«
und in Moutabaur bei
Jos . Leuthuer Rachs.
Kolw.-Hdl., Paul Leber,

Kolw.-Hdl.,
! in Detters bei Au «.
Winter Rachs., Eug.

Best, Kolw.-Hdl.;
m Dernbach b.C.Keller,

Kolw.-Hdl.;
in WirgeS bei Johann

Dteiubach und A.
Esche« auer,K olw.-Hdl.;
in Arzbach bei Kranz
I . Lehmler, Kolw.-Hdl. ;
in Mogendorf b. Ernst

Krdr Hoffman«:
in Rausbach bei
Adolf « nödgen.

Gut möbliertes

Schlafzimmer
(Bahnhofstraße) zu vermieten.
Näh. i. d. Geschästsst. d. Bl.

Mädchen
für Küche und Haus gesucht.

Fm Lsu-gerWrit Meyer,
Neuwied II,

Hofgründchen 49.

Einige Waggon

Ia. Speise- uni»
Einmachrüben
preiswert abzugeben.

Schäfer, Hlifgut
P . Ransbach.

Ia sächsische

Jroirbdi
sowie rote

Speilemöhr«
empfiehlt

80h. Räder.
Boppard, Fernsprecher

Zahle für
Wolle 70 Pfg . pro %
Lumpen 5 „
Knochen 3 „ „
gegen bar oder Eintausch!
Waren.

Fr. Franz Airs«
Montabaur , Sauertal

JungerSchmiedegelelle
und braver Junge ir>

Lehre gesucht von
Joh . Adam W- lf-.

Schmiedemeister , 0«

200 ZentnerWefterwW
Einmachkapl

gebe noch ab.
Dienstag den 16. Nov<
bin ich mit einigen Fuh
Montabaur (WochenN

Wulf, Hofgut Aden'
bei Selters.

Mbl. Zimo
zu vermieten . Näh . s"
Geschäftsstelle dieses Blatts

Schönet-Zimmerwod«
zu vermieten.
Peter Hiibtnger a.
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